
wiederum nicht so umfangreich begründet werden, daß 
sie den Charakter von Urteilen annehmen./ll/

Schutz des sozialistischen Staates, des sozialistischen 
Eigentums und der Volkswirtschaft
Auf dem IX. Parteitag der SED wurde festgestellt, daß 
die Entspannung zur Haupttendenz der internationalen 
Entwicklung wurde. Gleichzeitig ist aber darauf hin
gewiesen worden, daß der Imperialismus sein ihm eige
nes aggressives und expansives Wesen nicht verloren 
hat./12/ Deshalb ist es wichtig, neue Methoden der 
Feindtätigkeit rechtzeitig zu erkennen und vom Klas
senstandpunkt aus richtig zu beurteilen.
Dem Schutz unseres sozialistischen Staates, seiner Gren
zen zur BRD und zu Westberlin sowie seiner Ordnung 
ist nach wie vor in der Rechtsprechung besondere Be
achtung zu schenken, wobei entsprechend der sich 
manchmal schnell verändernden Klassenkampfsituation 
sofort mit einer politisch-juristisch richtigen Einschät
zung konsequent zu reagieren ist. Das trifft auch auf 
einen Teil der gefährlichsten Angriffe auf die Volks
wirtschaft zu, die den Charakter von Verbrechen gegen 
die DDR tragen.
Die Erhöhung der Klassenwachsamkeit und die Siche
rung der sozialistischen Ordnung vor feindlichen An
schlägen ist auch für die Zivilrechtsprechung von großer 
Bedeutung. In Rechtsstreitigkeiten, an denen Unterneh
mer aus kapitalistischen Staaten beteiligt sind, werden 
oftmals, zum Teil geschickt verdeckt, Angriffe gegen 
unsere Volkswirtschaft geführt. Sie müssen als solche 
von den Gerichten erkannt und konsequent zurück
gewiesen werden.
Der IX. Parteitag hat darauf hingewiesen, das Verhält
nis von materiellem, finanziellem und arbeitsmäßigem 
Aufwand und dem volkswirtschaftlichen Ergebnis ent
scheidend zu verbessern, um eine erfolgreiche Erfüllung 
der ökonomischen Aufgaben zu gewährleisten. Deshalb 
ist auch in Zukunft ein entschiedener Kampf gegen 
kriminelle Angriffe auf das sozialistische Eigentum und 
die Volkswirtschaft zu führen. Bei Diebstahl, Betrug 
oder Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums, 
bei Vertrauensmißbrauch, Verletzung der Preisbestim
mungen, Falschmeldung und Vorteilserschleichung 
müssen die politischen und ökonomischen Zusammen
hänge und Auswirkungen gründlich aufgedeckt werden, 
um das einzelne Verfahren richtig zu beurteilen und 
wirksam dazu beizutragen, die Ursachen und Bedin
gungen, die solche Rechtsverletzungen hervorgebracht 
oder begünstigt haben, zu beseitigen. Damit sowie mit 
der rechtspropagandistischen Tätigkeit müssen die Ge
richte in den jeweiligen Betrieben konkret die Durch
setzung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin för
dern.
Bei der richtigen Differenzierung und Individualisie
rung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit muß der außerordentlichen Unterschiedlich
keit dieser Angriffe voll Rechnung getragen werden; sie 
reichen von Staatsverbrechen über Straftaten, die aus 
Egoismus und Raffgier begangen werden, bis hin zu 
solchen Delikten, die nicht auf persönlicher Bereiche
rung beruhen und doch erhebliche Schäden verursachen. 
Angriffe gegen das sozialistische Eigentum sind konse
quent zu ahnden. Das bedeutet jedoch nicht, grundsätz
lich Freiheitsstrafen auszusprechen. Konsequenter 
Schutz heißt, alle gesetzlich zulässigen Möglichkeiten 
und gesellschaftlichen Potenzen zu nutzen. Auch eine 
wirksam ausgestaltete Verurteilung auf Bewährung ist
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in vielen Fällen konsequenter Schutz des sozialistischen 
Eigentums bzw.- der Volkswirtschaft. Nutzung aller 
gesetzlichen Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Be
währungsverurteilung heißt natürlich nicht wahllose 
Ausschöpfung, sondern Auswahl der geeigneten Mög
lichkeiten. Deshalb kommt es in der weiteren Arbeit 
darauf an, unter Berücksichtigung der Tatschwere — 
insbesondere auch der Tatmotive —, des exakt bestimm
ten Tatbeitrages und der Persönlichkeit des Täters beim 
Ausspruch der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit noch sorgfältiger zu differenzieren. 
Dabei sind auch die auf die Wiedergutmachung des 
Schadens gerichteten Anstrengungen des Täters zu be
rücksichtigen. Wir möchten die Gerichte in diesem Zu
sammenhang verstärkt darauf orientieren, alle Möglich
keiten für die zügige Wiedergutmachung des materiel
len Schadens zu nutzen.
Die Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Strafen 
mit und ohne Freiheitsentzug bei auf Bereicherungs
streben beruhenden Straftaten gegen das sozialistische 
Eigentum ist ein Problem, das nach wie vor unsere Auf
merksamkeit erfordert. Das betrifft insbesondere die 
Straftaten mit Schäden um etwa 3 000 M, bei denen 
wegen der Herbeiführung besonders schädlicher Folgen 
i. S. von § 39 Abs. 2 StGB die Anwendung der Freiheits
strafe unter Berücksichtigung aller anderen für die 
Strafzumessung beachtlichen Gesichtspunkte zu prüfen 
ist. Die differenzierte Anwendung der Strafen mit und 
ohne Freiheitsentzug auf der Grundlage der §§ 30, 33 
und 39 StGB schließt ein, daß unter bestimmten Voraus
setzungen auch bei geringeren Schäden die Anwendung 
einer Freiheitsstrafe ebenso notwendig sein kann wie 
umgekehrt die einer Strafe ohne Freiheitsentzug bei 
höheren Schäden.
Der Analyse bedarf die Strafzumessung bei solchen 
Tätern, die bei der Begehung der Straftat ihnen ein
geräumte Befugnisse (z. B. bei §§ 161a, 165 und 247 StGB) 
mißbraucht haben. In diesen Fällen wird nicht immer 
geprüft, ob als Zusatzstrafe das Verbot bestimmter 
Tätigkeiten (§ 53 StGB) auszusprechen ist. Davon wird 
z. Z. insgesamt zu wenig Gebrauch gemacht. Anderer
seits wird diese Zusatzstrafe manchmal undifferenziert 
angewandt.
Auch die gesellschaftliche Wirksamkeit von Zivil- und 
Arbeitsrechtsverfahren, in denen es um den Ersatz von 
Vermögensschäden, Fragen des Neuererrechts, der Ar
beitsdisziplin u. ä. geht, muß unter dem Gesichtspunkt 
des Schutzes des sozialistischen Eigentums weiter erhöht 
werden. Insbesondere eine differenzierte Rechtspre
chung zur disziplinarischen und materiellen Verant
wortlichkeit Werktätiger kann wirksam zum Schutz des 
sozialistischen Eigentums, zur Festigung der sozialisti
schen Arbeitsdisziplin sowie zur Auseinandersetzung 
mit Verletzungen des Arbeitsrechts überhaupt beitragen 
und damit die Erziehung zur freiwilligen Einhaltung 
des Rechts fördern.
Mit der Arbeitsrechtsprechung müssen die Gerichte im 
vor uns liegenden Abschnitt unserer Entwicklung ziel
strebiger zur Förderung des starken ökonomischen Lei
stungsanstiegs in seiner Einheit mit der ständigen Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen bei
tragen, indem sie strikt vom Zusammenhang von Rech
ten und Pflichten ausgehen, wie er im Arbeitsrecht 
geregelt ist.
In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Be
deutung der Rechtsprechung auf dem Gebiet des Neue
rerwesens hingewiesen. Die Neuererbewegung als poli
tische Massenbewegung der Arbeiterklasse und der 
Intelligenz ist ein wesentlicher Faktor für die Inten
sivierung der gesellschaftlichen Produktion und die Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort-


